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 Veröffentlicht am 21.03.1977

Norm

ABGB §1299 C

Rechtssatz

Bei Beurteilung der Frage, ob einem Anwalt zufolge verhältnismäßig niedriger Abgeltung eines Schmerzengeldes in

einem Vergleich mit dem Haftp6ichtversicherer ein Kunstfehler anzurechnen ist, ist auch der Vorteil prompter Zahlung

nach einer rasch erwirkten außergerichtlichen Schadensabfindung zu berücksichtigen.
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